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SONDERVERÖFFENTLICHUNG

OSCHATZ. Zum ersten Mal war 
die Oschatzer Schülerin Elisa Aß-
mus bei der Sächsischen Geo-
graphie-Olympiade dabei – mit 
großem Erfolg: Die Qualifikation 
für das Finale am 29. Februar hat 
sie schon in der Tasche.

Nachdem Elisa Aßmus erfolg-
reich an einem Vorentscheid der 
Robert-Härtwig-Schule Oschatz 
teilgenommen hat, qualifizierte 
sie sich gemeinsam mit zwei 
weiteren Schülern für die nächs-
te Runde in Grimma. Auch dort 

konnte sie ihr Wissen unter Be-
weis stellen und erreichte den 
dritten Platz von 14 Teilnehmern 
ihrer Altersklasse. Diese tolle 
Platzierung ermöglichte ihr die 
weitere Teilnahme an der dritten 
Runde, die am 7. Dezember 
2023 in Leipzig ausgetragen 
wurde.

Elisa Aßmus traf dort auf die 
besten Schülerinnen und Schü-
ler aus dem gesamten Bereich 
Leipzig. Nach 45 Minuten ange-
spannter, geographischer Wis-

sensarbeit und einer zweistündi-
gen Stadtrallye stand das Ergeb-
nis fest: Die Oschatzer Schülerin 
erreichte erneut den dritten 
Platz – und damit hatte sie die 
Qualifizierung zum Sachsenaus-
scheid am 29. Februar in Dres-
den! 

Die Lehrkräfte sowie Schüle-
rinnen und Schüler der Robert-
Härtwig-Schule gratulieren Elisa 
zu diesem ausgezeichneten Er-
gebnis und wünschen ihr für das 
Finale viel Erfolg. 

Sie hat sich für das Finale 
der sächsischen Geographie-
Olympiade qualifiziert: 
Elisa Aßmus von der Robert-
Härtwig-Schule. Foto: I. Gast

Bekanntmachungen

Der Stadtrat der Großen Kreis-
stadt Oschatz hat in seiner Sit-
zung am 14. Dezember 2023 
den frühzeitigen Entwurf der 
dritten Änderung des Flächen-
nutzungsplanes – Änderung in 
zwei Teilbereichen gebilligt und 
zur Öffentlichkeitsbeteiligung 
beschlossen. Die dritte Ände-
rung steht in unmittelbarem Zu-
sammenhang mit den Bauleit-
planungen zum „Gewerbege-
biet Nord 2“ und dem „Bike- 
und Dirt-Park“, die sich bereits in 
der Offenlage befinden.

Die Öffentlichkeit wird hiermit 
frühzeitig über die allgemeinen 
Ziele und Zwecke der Planung 
unterrichtet. Ihr wird gleichzei-
tig Gelegenheit zur Äußerung 
und Erörterung zu geben, vergl. 
§ 3 Abs.1 BauGB. Gemäß BauGB 
werden die Stellungnahmen der 
Behörden und sonstigen Träger 
öffentlicher Belange, deren Auf-
gabenbereich durch die Planung 
berührt werden kann, gleichzei-
tig eingeholt.

Montag, Dienstag von 9 bis 
12 Uhr und 13 bis 15.30 Uhr

Donnerstag von 9 bis 12 Uhr 
und 13 bis 17 Uhr

Freitag von 9 bis 12 Uhr

Bekanntmachung 
über die öffentliche 
Sitzung des 
Wahlvorstandes

für die Wahl zum Jugendstadtrat 
vom 11. bis 24. März 2024, die 
am Donnerstag, 
29. Februar 2024 um 17 Uhr

im Tagungsraum des Rathauses, 
Neumarkt 1, 04758 Oschatz 
stattfindet.

Tagesordnung:
1. Eröffnung durch den Vorsit-
zenden des Wahlvorstandes
2. Verpflichtung der Mitglieder 
des Wahlvorstandes auf das 
Wahlgeheimnis
3. Prüfung der eingereichten 
Wahlvorschläge durch den 
Wahlvorstand
4. Beschluss über die Zulassung 
und die Reihenfolge der Wahl-
vorschläge

Jedermann hat zu der Sitzung 
Zutritt.

Oschatz, den 29.01.2024
gez. Tina Kaiser

stellvertretende Vorsitzende des 
Wahlvorstandes

Bekanntmachung des Beschlusses Nr. DS 2023 – 125 des Stadtrates der 
Großen Kreisstadt Oschatz über die Billigung und öffentliche Auslage des 
frühzeitigen Entwurfes der 3. Änderung des Flächennutzungsplanes der 
Großen Kreisstadt Oschatz – Änderung in 2 Teilbereichen gemäß § 3 Abs. 1 BauGB

im Stadtbauamt der Stadtver-
waltung Oschatz, Neumarkt 1, 
öffentlich zur Einsicht aus.

Die Unterlagen sind im Internet 
auf der Seite des Beteiligungs-
portales des Freistaates Sachsen 
veröffentlicht. Über die Home-
page der Stadt Oschatz, Rubrik 
Leben in Oschatz – dort unter 
Bauen & Wohnen – gelangen Sie 
ebenfalls zur Veröffentlichung. 
Während der Offenlage können 
seitens der Öffentlichkeit Be-
denken und Anregungen zum 
frühzeitigen Entwurf der dritten 
Änderung schriftlich oder zur 
Niederschrift vorgebracht wer-
den. Über die Bedenken und An-
regung entscheidet der Stadtrat 
in öffentlicher Sitzung. Verspä-
tet abgegebene Stellungnah-
men bleiben bei der Beschluss-
fassung über den Bebauungs-
plan gemäß § 4a Abs. 5 BauGB 
unberücksichtigt.

Gez. David Schmidt
Oberbürgermeister 

Das erste Mal dabei und 
gleich so erfolgreich!
Elisa Aßmus mit ausgezeichnetem Ergebnis 
bei der 18. Sächsischen Geographie-Olympiade

Der frühzeitige Entwurf der drit-
ten Änderung mit Plan und Plan-
zeichenerklärung sowie die Be-
gründung zur dritten Änderung 
liegen vom 14. Februar 2024 bis 
einschließlich 18. März 2024 
während der Dienststunden

Entwurf Flächen-
nutzungsplan

Grafik: Stadt Oschatz

Mitteilung der Stadtkasse Oschatz
Werte Einwohner und Abgabenpflichtige, am 15.02.2024 ist der 
erste Fälligkeitstermin für nachfolgende Steuern und Abgaben:

– Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Vergnügungssteuer, 
    Hundesteuer, Straßenreinigung, Pacht

Wir möchten Sie bitten die gesetzlich festgelegten Fälligkeitster-
mine einzuhalten, um Mahnungen und dadurch entstehende 
Nebenkosten zu vermeiden. Bitte geben Sie bei der Überwei-
sung Ihr Kassenzeichen an.

Stadtverwaltung Oschatz
DKB Leipzig
IBAN: DE14 1203 0000 0001 3064 71
BIC: BYLADEM1001
Sparkasse Leipzig
IBAN: DE36 8605 5592 1520 0000 37
BIC: WELADE8LXXX

Erste Förderaufrufe für LEADER-
Vorhaben im Sächsischen 
Zweistromland-Ostelbien
OSCHATZ. Seit 31. Januar 2024 können wieder Vorhaben im 
Rahmen des EU-Förderprogramms LEADER eingereicht werden. 
Die Frist zur Bewerbung endet am 13. März 2024, eventuelle 
Nachbesserungen sind bis zum 27. März 2024 möglich.
Antragsteller können Privatpersonen, Vereine, Kommunen, 
Kirchgemeinden oder Unternehmen sein. Als Förderbudget (an 
Vorhabenträger auszuzahlende Zuschüsse) ist für folgende 
Handlungsfelder ausgeschrieben:

– Wirtschaft und Arbeit – 400 000 Euro
– Tourismus und Naherholung – 200 000 Euro
– Natur und Umwelt – 100 000 Euro
– Grundversorgung und Lebensqualität – 400 000 Euro
– Bildung – 100 000 Euro
– Wohnen – 400 000 Euro

Nähere Informationen sowie die Antragsformulare sind auf der 
Website www.zweistromland-ostelbien.de veröffentlicht. 
Das Förderverfahren ist zweistufig angelegt. Die Bewerbung zur 
Förderung entsprechend den Aufrufen wird vom regionalen Ent-
scheidungsgremium der LEADER-Region bewertet und in eine 
Rangfolge gebracht. Schon jetzt ist absehbar, dass das Interesse 
größer ist, als die verfügbaren Mittel. Für eine erfolgreiche Be-
werbung ist auch die Qualität des beantragten Vorhabens mit-
entscheidend. Die im Rahmen der aufgerufenen Budgets zum 
Zuge kommenden Vorhabenträger können in der zweiten Stufe 
den eigentlichen Förderantrag beim zuständigen Landratsamt 
einreichen.
Das Regionalmanagement steht für die Beratung potenzieller In-
teressenten bereit. Wegen des regen Interesses wird um vorheri-
ge Terminvereinbarung gebeten.

2 Kontakt: Regionalmanagement Sächsisches Zweistromland-Ost-
elbien c/o PLA.NET Sachsen GmbH, Straße der Freiheit 3, 04769 Mü-
geln OT Kemmlitz, Tel.: 034362 379900 E-Mail: post@zweistromland-
ostelbien.de, www.zweistromland-ostelbien.de

Beratungsdienst startet in Oschatz
Ab Mittwoch, 21. Februar 2024, bietet das 
Evangelische Diakoniewerk Oschatz-Torgau 
gGmbH kostenfrei einen Beratungsdienst an.

Sie können zu uns kommen, wenn Sie älter sind; wenn Sie 
krank, behindert und/oder pflegebedürftig sind; wenn Sie pfle-
gebedürftige Angehörige versorgen und betreuen; wenn Sie sich 
Sorgen machen um die Sicherung Ihres Lebensunterhaltes; wenn 
Sie auf der Suche sind nach Unterstützung und Hilfe zur Bewälti-
gung Ihres Alltags in Ihrer Häuslichkeit; wenn Sie jemanden su-
chen, mit dem Sie über Ihre Zukunft, über Wohnung, Heim, Ver-
sorgung, Hilfe und Pflege reden möchten oder wenn Sie einfach 
einen Gesprächspartner brauchen.

Wir bieten Ihnen Informationen und Beratung über örtliche 
Pflegeheime, betreute bzw. altersgerechte Wohnformen und 
Hilfsdienste; Vermittlung von Hilfen zur Sicherstellung der häusli-
chen Versorgung; Informationen und Beratung über örtliche 
Dienste/ Einrichtungen der Altenarbeit; Hilfestellung im Bereich 
des Antragsverfahrens (z.B. Sozialhilfeanträge, Wohngeldanträ-
ge, etc.) sowie Informationen und Beratung zu Leistungen der 
gesetzlichen Pflegeversicherung.

2 Beratungstag: Mittwoch von 13 bis 18 Uhr; 
weitere Termine sind nach telefonischer Vereinbarung möglich. 
Die Beratungen sind kostenfrei.
Beratungsort: Diakonisches Seniorenpflegeheim 
„Helene Schweitzer“, Heinrich-Heine-Straße 5, 04758 Oschatz
Ansprechpartnerin: Frau Richter, Tel.: 01512 5158724, 
Fax: 03435 98736-44, E-Mail: beratung@dw-ot.de
www.diakonie-oschatz-torgau.de

Glasfaser für Oschatz-West
Die Telekom baut in Oschatz 
West ein Glasfasernetz für 650 
Haushalte. Die Glasfaser-An-
schlüsse sind ab sofort buchbar: 
Interessierte Kund*innen kön-
nen sich jetzt bereits registrieren 
und die schnellen Anschlüsse 
dann als Erste nutzen. Das neue 
Netz ermöglicht Gigabit-Band-
breiten. Es ist so leistungsstark, 
dass Arbeiten und Lernen zu-
hause, Video-Konferenzen, Ga-
ming und Streamen gleichzeitig 
möglich sind. Mit dem An-
schluss an das Glasfasernetz 
steigern Immobilienbesitzer*in-
nen den Wert ihrer Immobilie.

„Ein schneller Internetan-
schluss ist heute ein Muss“, sagt 
David Schmidt, Oberbürger-
meister von Oschatz: „Nur die 
Kommune, die eine moderne di-
gitale Infrastruktur besitzt, ist 

auch attraktiv für Familien und 
Unternehmen.“

Damit der Ausbau nicht am 
Haus oder der Wohnung vorbei-
zieht, müssen die Anwohner*in-
nen rechtzeitig tätig werden. 
„Beim Glasfaser-Ausbau wird 
das Glasfaser-Kabel bis ins Haus 
gezogen“, erklärt Beatrice 
Strangalies, Regionalmanagerin 
der Telekom. „Dafür brauchen 
wir die Genehmigung der Eigen-
tümer*innen. Schließlich betre-
ten wir Privatgrund. Den Anstoß 
können auch die Mieter*innen 
geben, indem sie sich bei uns 
melden.“ Die Telekom wird 
dann mit den Vermieter*innen 
Kontakt aufnehmen und klären, 
wie die Glasfaser ins Haus 
kommt.

Schon jetzt können sich Im-
mobilienbesitzer*innen in 

Oschatz West mit Eingabe der 
Adresse auf www.telekom.de/
glasfaser für ihren Hausan-
schluss vorbestellen. Dort kann 
auch eine Genehmigung für das 
Verlegen der Glasfaser bis ins 
Haus erteilt werden. Telefonisch 
ist dies auch möglich unter 0800 
22 66 100.

Auch Mieter können
Glasfaser bekommen
Jeder Mieter kann einen Glasfa-
seranschluss bestellen. Solange 
dem Vermieter keine Kosten 
entstehen, kann dieser seine Zu-
stimmung nicht verweigern. Die 
Telekom wird die Baumaßnah-
me mit dem Eigentümer abstim-
men. Gleiches gilt für Eigentü-
mer in Mehrparteienhäusern: 
Auch sie können einen Glasfa-
seranschluss beantragen.

Es ist sinnvoll, im Zuge des 
Glasfaser-Ausbaus alle Wohnun-
gen mit einem Anschluss auszu-
statten. Denn ein Glasfaseran-
schluss bedeutet für den Eigen-
tümer eine erhebliche Wertstei-
gerung. Außerdem ist eine Im-
mobilie mit Glasfaseranschluss 
für die Zukunft bestens gerüstet. 
Auch lässt sie sich einfacher ver-
mieten oder verkaufen. Darüber 
hinaus bietet der Glasfaser-An-
schluss alle Möglichkeiten für di-
gitale Anwendungen: Zum Bei-
spiel Homeoffice-Anbindung, 
Smart Home, IP-TV, Streaming 
Dienste, Online Gaming oder 
auch Telemedizin.

Kund*innen, die in einem Ge-
biet wohnen, das aktuell noch 
nicht vom Glasfaser-Ausbau 
profitiert, können sich unter 
www.telekom.de/glasfaser 

ebenfalls registrieren: Die Tele-
kom meldet sich, sobald der 
Ausbau startet.

Übrigens: Je mehr Anwoh-
ner*innen ihr Interesse an einem 
Glasfaseranschluss bekunden, 
desto schneller startet die Tele-
kom den Ausbau. 

2 Mehr Informationen zur 
Verfügbarkeit und zu den Tarifen 
der Telekom:
Telekom Partner Yellowcom, 
Neumarkt 12 04758 Oschatz; 
www.telekom.de/glasfaser; 
Neukund*innen: 0800 330 3000 
(kostenfrei), Telekom-Kund*in-
nen: 0800 330 1000 (kostenfrei)


